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Arbeitnehmer aus den EU-Mitgliedstaaten Bulgarien und Rumänien reisen visumfrei

nach Deutschland ein.

Sie müssen sich bei der zuständigen Meldebehörde anmelden. Für die Dauer der Über-

gangsfristen im Bereich der Arbeitnehmerfreizügigkeit benötigen sie eine Arbeitserlaub-

nis-EU, die noch vor der Arbeitsaufnahme bei dem zuständigen AE-Team der ZAV einzu-

holen ist.

Wenn Sie also einen b e s t i m m t e n Arbeitnehmer kennen und einzustellen beab-

sichtigen, dann tragen Sie seinen Namen und seine Anschrift in den Vordruck „Einstel-

lungszusage/Arbeitsvertrag“ ein. Andernfalls ist die ZAV gerne bereit, einen geeigneten

Bewerber für Sie auszuwählen (nichtnamentliche bzw. anonyme Anforderung).

Über das Ergebnis der Vermittlungsbemühungen wird Sie die ZAV unterrichten. Bitte

berücksichtigen Sie, dass sich das Incoming Team Saison der ZAV bei der Vermittlung

nur auf die Angaben des Bewerbers in seinem Bewerbungsbogen stützen kann. Das Risi-

ko der fachlichen und gesundheitlichen Eignung geht zu Lasten des Arbeitgebers.

• Vermittlungsgebühr:

Der Verwaltungsrat der BA hat nach § 44 Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III) eine

Anordnung erlassen, nach der die Arbeitgeber für jeden ausländischen Saisonarbeitneh-

mer oder Schaustellergehilfen eine Gebühr in Höhe von 60 € zu entrichten haben.

Die Gebühr wird mit der Erteilung des Vermittlungsauftrages fällig. Sie darf nicht vom

Lohn des Arbeitnehmers einbehalten werden.

Es wird im Sinne einer Verfahrensbeschleunigung empfohlen, zur Entrichtung der Ver-

mittlungsgebühr einen Verrechnungsscheck über 60 € pro Arbeitnehmer zusammen mit

der EZ/AV einzureichen.

Bitte beachten Sie, dass Ihre Einstellungszusage erst dann bearbeitet werden kann,

wenn der Gebühreneinzug abgeschlossen wurde.

• Altersgrenze:

Der Arbeitnehmer muss mindestens 18 Jahre alt sein. Ein Höchstalter gibt es nicht.

• Gesundheitsuntersuchung:

Eine gesundheitliche Untersuchung vor der Vermittlung erfolgt nicht. Eine zusätzliche

Untersuchung nach § 17 Bundesseuchengesetz (Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote

bei Verkehr mit Lebensmitteln; Untersuchungspflichten) ist im Herkunftsland vor der

Vermittlung nicht möglich.

• Lohn/Gehalt:

Ausländische Arbeitnehmer dürfen in der Bundesrepublik Deutschland nicht zu ungün-

stigeren Arbeitsbedingungen als vergleichbare deutsche Arbeitnehmer beschäftigt wer-

den. Hinsichtlich der Arbeitszeit gelten die Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes. Bei der

Entlohnung dürfen die tariflichen Löhne bzw. - soweit kein Tarif vorhanden ist - die orts-

üblichen Löhne nicht unterschritten werden.
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Bei Akkordarbeit sind die Akkordsätze so zu bemessen, dass ein vollwertiger Arbeitneh-

mer bei normalem Können und durchschnittlicher Leistung mindestens 20% über dem

jeweiligen tariflichen Zeitlohn gleichartiger Arbeitnehmer verdienen kann.

• Arbeitszeit:

Die wöchentliche Arbeitszeit für Saisonarbeitnehmer muss mindestens 30 Stunden bei

durchschnittlich 6 Stunden arbeitstäglich betragen. Im Übrigen gelten die Bestimmun-

gen des Arbeitszeitgesetzes.

• Versicherungsschutz:

Der Arbeitnehmer unterliegt grundsätzlich der Versicherungspflicht in der deutschen So-

zialversicherung (Kranken-, Pflege-, Renten-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung).

Mit Ausnahme der Unfallversicherung besteht in der Sozialversicherung allerdings dann

keine Versicherungspflicht, wenn die Beschäftigung – unter Anrechnung von Beschäfti-

gungszeiten in anderen EU-Mitgliedstaaten - innerhalb eines Kalenderjahres nicht mehr

als zwei Monate oder 50 Arbeitstage beträgt und sie nicht berufsmäßig ausgeübt wird.

Berufsmäßigkeit liegt insbesondere nicht vor bei einer Beschäftigung von Schülern, Stu-

denten, Hausfrauen, Selbständigen.

Zum Nachweis der Versicherungsfreiheit hat der Arbeitnehmer den Fragebogen zur

Feststellung der Versicherungspflicht/-freiheit beim Arbeitgeber vorzulegen. Den Frage-

bogen erhält der Arbeitnehmer von seiner Arbeitsverwaltung im Herkunftsland.

Soweit kein Krankenversicherungsschutz besteht, hat der Arbeitgeber auf seine Kosten

eine vergleichbare private Krankenversicherung für den Arbeitnehmer abzuschließen.

Andernfalls trägt der Arbeitgeber das volle finanzielle Risiko im Krankheitsfall.

• EU-Koordinierungsrecht für Arbeitnehmer aus Bulgarien und Rumänien:

Für Saisonarbeitnehmer gelten hinsichtlich des Sozialversicherungsschutzes die Vor-

schriften der Verordnung (EG) Nr. 883/2004. Diese Vorschriften sehen vor, dass für

einen Arbeitnehmer grundsätzlich nur die Rechtsvorschriften eines Staates gelten. Sind

Arbeitnehmer während ihrer Tätigkeit in Deutschland auch in ihrem Wohnstaat beschäf-

tigt, unterliegen sie dann auch hinsichtlich der während eines bezahlten Urlaubs in

Deutschland ausgeübten Tätigkeit den Rechts-vorschriften ihres Wohnstaates.

Dies gilt auch hinsichtlich der dann dort gegebenenfalls bestehenden Versicherungs-

und Beitragspflicht. Eine Versicherungspflicht in Deutschland besteht in diesem Fall

nicht.

Die Anwendung der Rechtsvorschriften des Wohnstaates ist durch die Vorlage des Vor-

druckes A 1 nachzuweisen. Damit der Saisonarbeitnehmer bei einer Erkrankung in

Deutschland Sachleistungen in Anspruch nehmen kann, benötigt er vom zuständigen

Träger seines Wohnstaates eine Anspruchsbescheinigung, nach Möglichkeit eine Euro-

päische Krankenversicherungskarte („EHIC“).

Sofern die Saisonarbeit in Deutschland von Personen durchgeführt wird, die in ihrem

Wohnstaat selbständig sind, gilt die Verordnung (EG) Nr. 883/2004. Übt z.B. eine Per-

son als selbständiger Landwirt in seinem Herkunftsland eine ähnliche Tätigkeit aus wie

als Saisonarbeitnehmer in Deutschland, handelt es sich um eine Entsendung nach Art.
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12 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004, wenn die voraussichtliche Dauer der Ent-

sendung 2 Jahre nicht überschreitet.

Der Nachweis, dass für diese Personen weiterhin die Rechtsvorschriften des Wohnstaa-

tes gelten, erfolgt auch in diesem Fall mit dem Vordruck A 1. Um Sachleistungen bei ei-

ner Erkrankung in Deutschland in Anspruch nehmen zu können, wird auch in diesem Fall

eine Anspruchsbescheinigung des Wohnortträgers benötigt.

• Sprachkenntnisse:

Deutsche Sprachkenntnisse können bei ausländischen Saisonarbeitnehmern und

Schaustellergehilfen im Regelfall nicht vorausgesetzt werden. Soweit Sie jedoch deut-

sche Sprachkenntnisse verlangen, wird die ZAV dies bei der Erhebung des Stellenprofils

berücksichtigen. Dabei muss bedacht werden, dass sich bei der Suche nach entspre-

chenden Bewerbern der angegebene Vermittlungszeitraum verlängern kann.

Bei Arbeitnehmern, die Sie namentlich anfordern, setzt die ZAV voraus, dass Sie über

deren sprachliche und berufliche Kenntnisse informiert sind und daher auch das Risiko

der Eignung tragen. Bei den Bewerbern, die über das nichtnamentliche (anonyme) Ver-

mittlungsverfahren vermittelt werden, kann sich die ZAV nur auf die Angaben des Be-

werbers im Bewerbungsbogen über seine eigene Einschätzung deutscher Sprachkennt-

nisse verlassen. Stellen sich später bei vermittelten Arbeitnehmern unzureichende

Deutschkenntnisse heraus, die aus der Bewerbung nicht ersichtlich waren, gehen die

Folgen nicht zu Lasten der ZAV.

• Unterkunft:

Sie sind verpflichtet, dem Arbeitnehmer eine angemessene Unterkunft zu stellen oder

für seine Unterkunft zu sorgen; „angemessen“ heißt, von der Art und Beschaffenheit her

wie auch preislich zumutbar. Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung müssen ange-

geben werden und dürfen die Sachbezugswerte nach der Sozialversicherungsentgelt-

verordnung nicht überschreiten.

Die Unterkunft muss den örtlichen bauordnungs- und brandschutzrechtlichen Vorschrif-

ten entsprechen (das gilt auch für die Aufstellung von Containern zur Unterbringung von

Saisonkräften).

Die Bundesagentur für Arbeit kann dazu die Vorlage von Baugenehmigungen oder von

entsprechenden Bestätigungen der Bauordnungsämter fordern. Auf den bauordnungs-

rechtlichen Nachweis kann (im Einzelfall) verzichtet werden, wenn der Arbeitgeber plau-

sibel nachweist, dass die Unterbringung offensichtlich den Standards der Technischen

Regel ASR A4.4 „Unterkünfte“ entspricht.

Eine Unterbringung in Zelten/Reisemobilen ist grundsätzlich nicht gestattet. Von die-

sem Grundsatz kann lediglich bei ausländischen Schaustellergehilfen abgewichen wer-

den, da diese aufgrund der fortwährenden Reisetätigkeit auf mobile Unterkünfte (Reise-

mobile) angewiesen sind.

Die Unterkünfte müssen den Anforderungen der Verordnung über Arbeitsstätten (Ar-

beitsstättenverordnung – ArbStättV) vom 12. August 2004 und der dazu bekannt ge-

machten Technischen Regel ASR A4.4 „Unterkünfte“ genügen.

























 
Arbeitgeber:          Ort, Datum 
 
 
 
 
 
 
(Firmenstempel) 
 
 
Für folgende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden Anträge auf Erteilung der 
Arbeitserlaubnis-EU gestellt. Diese Arbeitskräfte wurden von mir auf der Grundlage des § 
284 Sozialgesetzbuch-III in Verbindung mit § 18 bzw. § 19 Beschäftigungsverordnung bei 
der ZAV mit dem Vordruck  „Einstellungszusage/Arbeitsvertrag – EZ/AV“ angefordert.  
 
 

Name 
(alphabetisch) 

Vorname Geburts-
datum 

Staatsange-
hörigkeit 

Beschäftigungszeitraum 

Von  bis  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 

AE-Team ZAV 

 
Die Anträge auf Erteilung der Arbeitserlaubnis-EU für die o. a. Arbeitnehmer wurden am 
_______________ gestellt. Sie werden in Kürze ab Beschäftigungsbeginn, frühestens 
jedoch rückwirkend ab dem Datum der Antragstellung, ausgefertigt. 
 
 
_____________________ 
Unterschrift/Datum                                                                             Dienststempel der ZAV   


